
SGV Solothurnische Gebäudeversicherung – Mehr als eine Versicherung

SGV-PräventionsINFO 2024

Dienstag, 23. Januar 2024 in Olten

Donnerstag, 25. Januar 2024 in Breitenbach

Montag, 29. Januar 2024 in Solothurn
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Agenda

Begrüssung Markus Schüpbach, Direktor SGV

Einleitung Gebäudeversicherungsgesetz

Totalrevision Gebäudeversicherungsgesetz Thomas Fluri, Abteilungsleiter Prävention SGV

Auswirkungen auf die Prävention

Baulicher Brandschutz Stefan Locher, Brandschutzexperte SGV

Bauen im Bestand

Elementarschadenprävention Christof Jörg, Fachexperte Naturgefahren SGV

Objektschutzmassnahmen in der Praxis

Organisatorischer Brandschutz Guido Schläfli, Brandschutzexperte SGV

Brandverhütung auf Baustellen

Apéro

→ Die SGV wird Foto- und Videoaufnahmen erstellen. Diese werden zur Öffentlichkeitsarbeit (auch in den 
sozialen Medien) genutzt und dienen der dauerhaften Dokumentation der heutigen SGV PräventionsINFO.

2



SGV Solothurnische Gebäudeversicherung – Mehr als eine Versicherung

Totalrevision Gebäudeversicherungsgesetz - Auswirkungen auf die Prävention

Markus Schüpbach, Direktor SGV

Thomas Fluri, Abteilungsleiter Prävention SGV
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Ausgangslage

1809 Kanton Solothurn errichtet eine Brandversicherungsanstalt. 

1899/1901 Brandschutz und Feuerwehr werden einbezogen.
SGV erhält Vollzugsaufgaben.
Versicherungsschutz wird erweitert.

1930 Verordnung über die Versicherung von Elementarschäden.

1947 Elementarschadenversicherung im Gesetz verankert.
Bauzeitversicherung eingeführt.
Verwaltungskommission eingesetzt.

1972 Gesamtrevision Gebäudeversicherungsgesetz umgesetzt.
Zeitwert- durch Neuwertversicherung abgelöst.
Selbstbehalt bei Elementarschäden aufgehoben.
Elementarschadenfonds eingeführt.
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Zeitgemässes, bürger- und bürgerinnenfreundliches Gesetz, das die wesentlichen Entwicklungen 
(Gesellschaft, Klimawandel, Technik, Versicherungsmathematik, organisatorische Belange und rechtliche 
Vorgaben) berücksichtigt und die geltenden Regelungen soweit nötig aktualisiert und modernisiert.

Beispiele:

Beibehaltung der Kompetenzen der SGV zum Erlass von Prämientarif und weiteren rechtsetzenden Reglementen;

→ Änderung Kantonsverfassung

Organisatorische Anpassung unter Berücksichtigung der Public Corporate Governance;

Anpassen der Schätzungskommissionen zugunsten eines zeitgemässen und effizienten Schätzungsverfahrens;

Festlegung der Deckungsreserven aufgrund von versicherungsmathematischen Berechnungen;

Ersatz der Monopolabgabe mit einer verfassungsrechtlich angemessenen Überschussabgabe;

Stärkung der Elementarschadenprävention und Erweiterung der Beitragsmöglichkeiten für 
Präventionsmassnahmen;

Ergänzung Rechtsmittelweg bei SGV-Verfügungen mit vorgelagerten kostenlosen Einspracheverfahren;

etc.

Ziel
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Öffentliches Vernehmlassungsverfahren Q2/2023 abgeschlossen

Auswertung Vernehmlassungsverfahren Q3/2023 abgeschlossen

Regierungsratsbeschluss Vorlage an Kantonsrat per 31. Oktober 2023

Vorberatung in Kommissionen des Kantonsrates läuft

Behandlung im Kantonsrat (1. Lesung) Q1/2024

Behandlung im Kantonsrat (2. Lesung) Q2/2024

Volksabstimmung (Änderung Kantonsverfassung) Sommer 2024

Inkraftsetzung 1. Januar 2025

Aktueller Stand
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Fokus Prävention 

Elementarschadenprävention (ESP) stärken.

Objektschutz beim Erstellen und Nutzen von Gebäuden sowie nach Schadenereignissen

Definition der Schutzziele

Kundschaft bei Bauvorhaben und Umnutzungen rechtzeitig fachlich unterstützen.

Elementarschadengefahren sind vor Baubeginn bekannt → Fachbericht ESP

Brandschutzmassnahmen sind vor Baubeginn bekannt → Brandschutzbewilligung

Sofortmassnahmen ermöglichen

Nutzungsverbot 

Baustopp

Beitragsmöglichkeiten an Präventionsmassnahmen ausbauen.

(freiwillige) Brandschutzmassnahmen

Objektschutz- und Arealschutzmassnahmen

→ Nachfolgende Auszüge vergleichen die geltende Gesetzgebung (GVG alt) mit einem aktuellen Vorabzug des
neuen Gebäudeversicherungsgesetzes (GVG neu), welches zurzeit in Kantonsratskommissionen vorberaten wird.
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Stärkung Elementarschadenprävention (ESP)

Auszug GVG alt

2. Brandverhütung und Feuerungsanlagen

2.1. Brandverhütung

§61 Brandverhütungsvorschriften
1 Die Gebäude sind so zu erstellen und zu unterhalten, dass sie gegen Brandausbrüche, Explosionen, Elektrizitäts- und Elementarschäden 
möglichst gesichert sind.

Auszug GVG neu (aktueller Vorabzug)

3. Brandschutz und Elementarschadenprävention

3.1 Allgemeines

§ 48 Zweck
1 Die Bestimmungen über den Brandschutz und die Elementarschadenprävention bezwecken den vorbeugenden 
Schutz a) von Personen, Tieren und Sachen vor Bränden und Explosionen;

b) von Gebäuden vor den versicherten Elementarereignissen.

3.2 Brandschutz

3.3 Elementarschadenprävention
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Stärkung Elementarschadenprävention (ESP)

Auszug GVG alt

-

Auszug GVG neu (aktueller Vorabzug)

3.3 Elementarschadenprävention

§ 67 Objektschutz
1 Gebäude sind so zu erstellen und zu unterhalten, dass sie gegen Elementarschäden möglichst gesichert sind.
2 Die Eigentümerinnen und Eigentümer bestehender Gebäude haben die notwendigen und zumutbaren Massnahmen 
zum Schutz des Gebäudes vor Elementarereignissen zu ergreifen:

a) bei wesentlichen baulichen oder nutzungsbezogenen Änderungen;

b) nach einem Schadenereignis.
3 Der Regierungsrat regelt in der Verordnung die massgebenden Schutzziele. Er kann Richtlinien von Fachorganisa-
tionen zur Elementarschadenprävention verbindlich erklären und zusätzliche Vorschriften erlassen. Er kann diese 
Kompetenz auch der SGV übertragen.

§ 68 Fachbericht

…
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Fachliche Unterstützung – Fachbericht ESP

Auszug GVG alt

-

Auszug GVG neu (aktueller Vorabzug)

§ 68 Fachbericht
1 Die Errichtung von Gebäuden sowie bauliche oder nutzungsbezogene Änderungen an Gebäuden benötigen einen 
Fachbericht Elementarschadenprävention der SGV.
2 Die Baubehörde legt die notwendigen Massnahmen gemäss Fachbericht in der Baubewilligung fest.
3 Der Regierungsrat regelt die Ausnahmen sowie weitere Einzelheiten in der Verordnung.

10



SGV-PräventionsINFO 2024

Fachliche Unterstützung

11
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Fachliche Unterstützung – Bewilligung BS

Auszug GVG alt

§ 59 Vollzug Oberaufsicht
1 Die Baubehörden und die Gebäudeversicherung sind mit dem Vollzug der Brandverhütungsvorschriften betraut.

2 Die Oberaufsicht über das gesamte Brandverhütungswesen übt der Regierungsrat aus. 

Auszug GVG neu (aktueller Vorabzug)

§ 52   1. Vollzug und Aufsicht
1 Der Vollzug des Brandschutzes obliegt der SGV.
2 Der Regierungsrat übt die Aufsicht über das Brandschutzwesen aus. 
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Fachliche Unterstützung - Bewilligung BS

Auszug VV alt

§ 40 Bewilligung zu Baugesuchen
1 Sind die Brandverhütungsvorschriften eingehalten, erteilt die Gebäudeversicherung die Bewilligung für folgende Bauten:

a) Industrie- und Gewerbebauten, Lagerhäuser und -räume;

b) Bauten mit Räumen, in denen sich zeitweise mehr als 300 Personen aufhalten können, …

c) Beherbergungsbetriebe: …

d) landwirtschaftliche Gebäude …

e) Gebäude mittlerer Höhe (mehr als 11 m Gesamthöhe) und Hochhäuser (mehr als 30 m Gesamthöhe);

f) Parkings mit einer Grundfläche von mehr als 600 m².

Auszug GVG neu (aktueller Vorabzug)

§ 57   e) Brandschutzbewilligung
1 Die Errichtung von Bauten und Anlagen sowie bauliche oder nutzungsbezogene Änderungen an Bauten
oder Anlagen benötigen eine Brandschutzbewilligung der SGV.
2 Der Regierungsrat regelt in der Verordnung die Ausnahmen und das Verfahren.
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Sofortmassnahmen

Auszug GVG alt

§ 65 Verfahren bei Mängeln
1 Die Direktion erlässt die erforderlichen Verfügungen zur Behebung der Mängel.

…

§ 66 Zwangsweise Behebung der Mängel

1 Wird die Verfügung innert der festgesetzten Frist nicht befolgt, wird sie nach den §§ 83 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes 
vollstreckt.

…

Auszug GVG neu (aktueller Vorabzug)

§ 66 Mängelbehebung
1 Die SGV erlässt die erforderlichen Verfügungen zur Behebung festgestellter Mängel, unter Ansetzung einer 
angemessenen Frist und Androhung der Vollstreckung durch die Vollstreckungsbehörde im Unterlassungsfall.
2 Bei akuter Brand- oder Explosionsgefahr oder unmittelbarer Personengefährdung kann die SGV alle nötigen
Sofortmassnahmen verfügen, insbesondere auch Nutzungsverbote oder einen Baustopp, unter Hinweis auf 
Artikel 292 des Schweizerischen Strafgesetzbuches.

…
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Beiträge an Präventionsmassnahmen

Auszug GVG alt

§ 58 Ausrichtung von Beiträgen
1 Zur Förderung der Brandverhütung, des Feuerwehrwesens und zur Unterstützung von Massnahmen, mit denen für versicherte Gebäude
eine dauernde Verminderung der Feuers- und Elementarschadensgefahr bezweckt wird, richtet die Gebäudeversicherung Beiträge aus. 
Ausgenommen sind Beiträge an Uferschutzbauten.

…

Auszug GVG neu (aktueller Vorabzug)

§ 50 Ausrichtung von Beiträgen
1 Zur Förderung von Präventionsmassnahmen der Versicherten, mit denen für das Gebäude eine 
Verminderung der Brand- und Elementarschadengefahr bezweckt wird, kann die SGV Beiträge ausrichten.
2 Sie kann anstelle von Beiträgen an notwendige Präventionsmassnahmen am Einzelobjekt auch Beiträge an die 
Kosten koordinierter Objektschutzmassnahmen, namentlich Arealschutz, leisten.
Solche Massnahmen müssen einen gleichwertigen Schutz wie die zu ersetzenden Einzelmassnahmen gewährleisten.
3 Die SGV kann sich fachlich und finanziell an der Erarbeitung von raumplanerischen Grundlagen, Nutzungsplanungen 
und Gefahrenkarten beteiligen, soweit sie dazu dienen, das Elementarrisiko für Gebäude zu verringern.
4 Der Regierungsrat regelt die Beitragsbedingungen und die Höhe der Beiträge in der Verordnung. 
Er kann die SGV zum Erlass von Ausführungsbestimmungen in einem Reglement ermächtigen.
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Beiträge an Präventionsmassnahmen

Objektschutzmassnahmen (= einzelne Lösungen) oder Arealschutzmassnahmen (= gemeinsame Lösung)
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Zusammenfassung

Elementarschadenprävention (ESP) stärken.

Objektschutz beim Erstellen und Nutzen von Gebäuden sowie nach Schadenereignissen

Definition der Schutzziele

Kundschaft bei Bauvorhaben und Umnutzungen rechtzeitig fachlich unterstützen.

Elementarschadengefahren sind vor Baubeginn bekannt → Fachbericht ESP

Brandschutzmassnahmen sind vor Baubeginn bekannt → Brandschutzbewilligung

Sofortmassnahmen ermöglichen

Nutzungsverbot 

Baustopp

Beitragsmöglichkeiten an Präventionsmassnahmen ausbauen.

(freiwillige) Brandschutzmassnahmen

Objektschutz- und Arealschutzmassnahmen
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Ihre Fragen und Ergänzungen
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SGV Solothurnische Gebäudeversicherung – Mehr als eine Versicherung

Baulicher Brandschutz – Bauen im Bestand

Stefan Locher, Brandschutzexperte SGV
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Agenda

Bauen im Bestand liegt im Trend

Was ist hinsichtlich Brandschutz zu beachten?

Beispiel: Aufstockung Mehrfamilienhaus

Wechsel der Gebäudegeometrie

Vertikaler Fluchtweg sicherstellen

Brandmauer zwischen Gebäuden

Brennbare Aussendämmung erfordern Brandriegel

Feuerwiderstand des Tragwerks sicherstellen

Planerische Hilfsmittel

Zusammenfassung

Fragerunde

20
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Bauen im Bestand 

21

Bauen im Bestand liegt im Trend!
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Bauen im Bestand 

22

Was ist hinsichtlich Brandschutz zu beachten?

Beispiel: Aufstockung Mehrfamilienhaus
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Bauen im Bestand 

23

Wechsel der Gebäudegeometrie

Gebäude geringer Höhe < 11.00 m → Gebäude mittlerer Höhe > 11.00 m

>
 1

1
.0

0
 m
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Bauen im Bestand 
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Feuerwiderstandsanforderung Geschossdecken im best. Gebäude ohne Aufstockung

Gebäude geringer Höhe ( > 11.00 m )
Feuerwiderstand REI 30 
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Bauen im Bestand 
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Feuerwiderstandsanforderungen Geschossdecken im Gebäude mit Aufstockung

Gebäude mittlerer Höhe ( > 11.00 m )

Feuerwiderstand REI 60 
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Bauen im Bestand 

26

Bestehende Geschossdecken überprüfen und ertüchtigen

Deckenstärke und Bewehrungsüberdeckung prüfen
anhand von best. Ingenieurplänen oder Sondierungen

Deckenertüchtigung durch Betonverkleidungen

Deckenertüchtigung durch Betonbeschichtungen

Brandschutzbekleidungen Beispiel: Holzbalkendecken 
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Bauen im Bestand 
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Vertikaler Fluchtweg sicherstellen
Schaltgerätekombinationen sind in einem Brandabschnitt ausserhalb des Treppenhauses zu installieren ..

… oder feuerwiderstandsfähig zu verkleiden.
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Bauen im Bestand 

28

Vertikaler Fluchtweg sicherstellen
Feuerwiderstände von Bauteilen und Brandschutzabschlüssen im bestehenden Treppenhausteil sind zu überprüfen … 

… und nötigenfalls zu ertüchtigen oder zu ersetzen.
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Bauen im Bestand 
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Vertikaler Fluchtweg sicherstellen

Braucht es eine Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA)?
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Bauen im Bestand 
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Vertikaler Fluchtweg sicherstellen

Rauch- und Wärmeabzug sicherstellen 
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Bauen im Bestand 
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Vertikaler Fluchtweg sicherstellen

Keine RWA, sofern in allen Geschossen genügend grosse (mindestens 0.3 m2) 
direkt ins Freie führende Lüftungsflügel vorhanden sind

… und nötigenfalls zu ertüchtigen oder zu ersetzen.
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Bauen im Bestand 
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Brandmauer

Bestehende Brandmauer auf neue Anforderung REI 180 überprüfen
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Bauen im Bestand 
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Brandmauer

Im Bereich der Aufstockung 2-schalig planen → REI 90 + REI 90 später
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Bauen im Bestand 
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Aussendämmung 

Brennbare Aussendämmungen erfordern einen Brandriegel!
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Bauen im Bestand 
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Feuerwiderstand des Tragwerks sicherstellen

Stahlträger (Wandersatz) sind durch geeignete Brandschutzverkleidungen EI 60 zu schützen!
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Bauen im Bestand 
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Ein weiteres Hilfsmittel und Unterstützung für Planer und Bauherrschaft

Heureka (erreichbar via www.sgvso.ch )

http://www.sgvso.ch/
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Bauen im Bestand 
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Zusammenfassung:

Bauen im Bestand macht Sinn!

Es bietet einen spannenden planerischen Rahmen!

Es können wertvolle Ressourcen gespart werden!

Für brandschutztechnische Herausforderungen gibt es Lösungen!

Wir unterstützen Sie gerne auf dem Weg zu einem ganzheitlichen Brandschutzkonzept
für ein individuelles Objekt!
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Ihre Fragen und Ergänzungen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



SGV Solothurnische Gebäudeversicherung – Mehr als eine Versicherung

Elementarschadenprävention – Objektschutzmassnahmen in der Praxis

Christof Jörg, Fachexperte Naturgefahren
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Einstieg

40

Schon kleine Wassermassen reichen aus, um Schäden, Umtriebe und Ärger anzurichten….

https://www.schutz-vor-naturgefahren.ch/bauherr/service/videoportal.html#anchor-schutz-vor-naturgefahren
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Agenda

Tätigkeiten der Fachstelle Elementarschadenprävention ESP

Fachbericht

Beratung

Beiträge

Aufgaben der Architektinnen und Architekten

Grundlagen: SIA und Naturgefahrencheck

Hagelregister / Produkteliste Hochwasserschutz

Aufgaben der Gemeinde

Grundlagen: PBG und Bauverordnung → Zonenreglement / Fachbericht ESP

Spezialfall Bauen ausserhalb Bauzone

Gebietsaufteilung ESP
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Tätigkeiten der Fachstelle Elementarschadenprävention ESP

Fachbericht/Stellungnahmen zu Baugesuchen (Fachbericht Elementarschadenprävention)

Ziel, dass alle Baugesuche der SGV zur Stellungnahme unterbreitet werden

Weitere Stellungnahmen bei anderen Planungsverfahren
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Tätigkeiten der Fachstelle Elementarschadenprävention ESP
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Tätigkeiten der Fachstelle Elementarschadenprävention ESP

Beratung

Konzeptionelle und bauliche Massnahmen (Objektschutzmassnahmen)

Hinweis auf Beiträge durch SGV

Auslöser für Beratungen

«Spontanes» Bedürfnis Kunde

Kunde wünscht Beratung nach Schaden

Hinweis aus der Stellungnahme im Fachbericht (Bauvorhaben)
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Tätigkeiten der Fachstelle Elementarschadenprävention ESP

Beiträge an Objektschutzmassnahmen auf Basis eines Beitragsgesuches

Ausgefülltes Beitragsgesuch

Naturgefahrencheck

Skizze, Foto, Plangrundlagen (Projektplan Elementarschadenprävention bei komplexeren Vorhaben)

Kurzbeschrieb Gefährdung und Massnahmen

Kostenvoranschlag oder Unternehmerofferte(n)

Plausibilisierung Beitragsgesuch

Beitragszusicherung

Beitragsauszahlung (20% an beitragsberechtigten Kosten, jedoch nicht mehr als ein möglicher Schaden)
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www.schutz-vor-naturgefahren.ch
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Tätigkeiten der Fachstelle Elementarschadenprävention ESP
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Tätigkeiten der Fachstelle Elementarschadenprävention ESP

Beispiele beitragsberechtigte Massnahmen
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www.schutz-vor-naturgefahren.ch
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Aufgaben der Architektinnen und Architekten

Überblick über Gefährdung verschaffen → Naturgefahrencheck (https://www.schutz-vor-naturgefahren.ch/architekt.html)

Bestimmung der Schutzziele

Bestimmung Materialisierung → Hagelregister / Produkteliste Hochwasserschutz

Einhaltung der Gesetzesgrundlagen und Normen (SIA, Zonenreglement, Auflagen)

Bei Bedarf Kontaktaufnahme mit Fachexperten Naturgefahren der SGV (telefonisch, per Mail, Vermerk auf 
dem «Gesuch um eine Beurteilung der SGV»)

Bei Bedarf Stellen eines Beitragsgesuchs

Naturgefahrensicheres Bauen wird umso einfacher und günstiger, je früher man sich mit der 
Gefährdungssituation beschäftigt. 
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→ Sicherheit beginnt bei der Planung

https://www.schutz-vor-naturgefahren.ch/architekt.html
https://www.schutz-vor-naturgefahren.ch/spezialist/service/normen.html
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Naturgefahrencheck

49

www.schutz-vor-naturgefahren.ch

www.sgvso.ch/praevention/schutz-vor-
naturgefahren/

Quelle: www.schutz-vor-naturgefahren.ch

http://www.schutz-vor-naturgefahren.ch/
http://www.sgvso.ch/praevention/schutz-vor-naturgefahren/
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Hagelregister / Produkteliste Hochwasserschutz

www.hagelregister.ch

Produkteliste Hochwasserschutz

50
Quelle: www.schutz-vor-naturgefahren.ch / www. www.swissolar.ch

http://www.hagelregister.ch/
https://www.schutz-vor-naturgefahren.ch/architekt/service/gepruefte-bauteile/hochwasserschutz.html
http://www.schutz-vor-naturgefahren.ch/
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Aufgaben der Gemeinde

Aus dem kantonalen Planungs- und Baugesetz §143:

Bauten und bauliche Anlagen sind so zu erstellen und zu unterhalten, dass sie weder Personen noch Sachen 
gefährden.

Sie dürfen nur an sicherem Standort erstellt werden.

Einhaltung der kant. Bauverordnung

→ Umsetzung in Bau- und Zonenreglement Ihrer Gemeinde

Kommunale Gefahrenkarte umsetzen mit entsprechenden Hinweisen, Geboten oder Verboten in den 
Gefährdungsgebieten

Auch die Thematik Oberflächenabfluss kann im Zonenreglement umgesetzt werden

→ Einflussnahme im Baubewilligungsverfahren

Mit dem Fachbericht der SGV erhalten Baubehörde und Bauherrschaft eine situationsgerechte Einschätzung 
möglicher Gefährdung (oder den Hinweis, dass aus SGV-Sicht kein Handlungsbedarf besteht). Schicken Sie dazu 
die Baugesuche an die SGV.

Auflagen in Baubewilligungen durch die Gemeinden
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Aufgaben der Gemeinde - Bauen ausserhalb Bauzone

Gefahrenkarte (Bauzone) vs. Naturgefahrenhinweiskarte (ausserhalb Bauzone) 

Es handelt sich um herausfordernde Fälle, da i.d.R. keine Gefahrenkarten ausserhalb der Bauzone vorliegen

Den Gemeinden wird nahegelegt, alle Baugesuche ausserhalb Bauzone durch die SGV prüfen zu lassen. Dies 
macht u.a. auch deshalb Sinn, da auch Löschwasserversorgung individuell gelöst werden muss.
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Abschluss

53

Schon kleine Wassermassen reichen aus, um Schäden, Umtriebe und Ärger anzurichten….

Das muss nicht sein!

https://www.schutz-vor-naturgefahren.ch/bauherr/service/videoportal.html#anchor-schutz-vor-naturgefahren
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Gebietsaufteilung ESP

Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren

54

Blau > Christof Jörg

Rot > Simon Weber

Grün > Mauro Bolzern
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Links und weitere Informationen

Normen und Richtlinien:

www.sia.ch/de/politik/naturgefahren/

https://www.schutz-vor-naturgefahren.ch/spezialist/service/normen.html

Web:

www.sgvso.ch / www.sgvso.ch/praevention/schutz-vor-naturgefahren/

www.schutz-vor-naturgefahren.ch

https://www.schutz-vor-naturgefahren.ch/architekt/service/gepruefte-bauteile/hochwasserschutz.html

www.ueberschwemmungsgedaechtnis.ch

Naturgefahrenkarten auf dem Portal des Kantons

https://geo.so.ch/map/?t=ngk

Gefahrenhinweiskarten auf dem Portal des Kantons

https://geo.so.ch/map/?t=nhk

Gefährdungskarte Oberflächenabfluss auf dem Portal des Kantons

https://geo.so.ch/map/?l=ch.bafu.gefaehrdungskarte-oberflaechenabfluss
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http://www.sia.ch/de/politik/naturgefahren/
https://www.schutz-vor-naturgefahren.ch/spezialist/service/normen.html
http://www.sgvso.ch/
https://www.sgvso.ch/praevention/schutz-vor-naturgefahren/
http://www.schutz-vor-naturgefahren.ch/
https://www.schutz-vor-naturgefahren.ch/architekt/service/gepruefte-bauteile/hochwasserschutz.html
http://www.ueberschwemmungsgedaechtnis.ch/
https://geo.so.ch/map/?t=ngk
https://geo.so.ch/map/?t=nhk
https://geo.so.ch/map/?l=ch.bafu.gefaehrdungskarte-oberflaechenabfluss
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Ihre Fragen und Ergänzungen



SGV Solothurnische Gebäudeversicherung – Mehr als eine Versicherung

Brandverhütung auf Baustellen

Guido Schläfli, Brandschutzexperte SGV
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Baustellenbrand in Olten vom 14. Juli 2015

https://www.youtube.com/watch?v=DqqUFUK8OqE
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Quelle:

Brandverhütung auf Baustellen

https://www.youtube.com/watch?v=DqqUFUK8OqE
https://www.youtube.com/watch?v=DqqUFUK8OqE
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Themen

59

Brände auf Baustellen sind keine Seltenheit

Durchschnittliche Anzahl Brandfälle auf Schweizer Baustellen

Häufige und teilweise grosse Brandschäden auf Baustellen

Unvollständige Hilfsmittel

Folgen für Schadenverursacher/in und Unternehmen

Zielgruppen

Zielsetzungen «Brandverhütung auf Baustellen»

Grundlagenmaterial: Merkblatt VKF / Checklisten VKG

Nutzen – eine Win-Win-Situation

Brandrisiken vermeiden

Helfen auch Sie mit bei der Brandverhütung
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Brände auf Baustellen sind keine Seltenheit
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Brände auf Baustellen sind keine Seltenheit

Quelle: Kantonspolizei Freiburg Quelle: Kantonspolizei Aargau Quelle: Kantonspolizei Zug

Feuer auf Baustellen
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Brände auf Baustellen sind keine Seltenheit

Gasexplosion schleuderte Trümmer 300 Meter weit – Dachdecker und Chef verurteilt

Quelle: Luzerner Polizei

Dachbrand im August 2022 in Rothenburg verursacht durch 
Schweissarbeiten

Eine auf dem Dach gelagerte Gasflasche explodierte bei 
Löscharbeiten

Grosser Sachschaden am Haus und Beschädigungen an einem 
weiteren Haus

Bauarbeiter und Chef verurteilt wegen fahrlässigen Verursachens 
einer Feuersbrunst

Strafe für Bauarbeiter

• bedingte Geldstrafe von CHF 1`650 bei einer Probezeit von 
zwei Jahren

• Busse von CHF 400 

• Verfahrenskosten von CHF 530

Strafe für Firmenchef

• Bedingte Geldstrafe von CHF 3`900

• Busse von CHF 1`000

• Verfahrenskosten von CHF 530
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Durchschnittliche Anzahl Brandfälle auf Schweizer Baustellen
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Häufige und teilweise grosse Brandschäden auf Baustellen

Brandursachen / Aufteilung Schadensumme (19 KGV, Ø der Jahre 2003-2022)

Verschweissen von Dachpappe/Bitumen sowie 
Metall 38%

Brandstiftung 21%

Mangelhaft ausgeführte Elektroinstallationen 15%

Unsachgemässe Verwendung von Apparaten 11%

Rauchen 8%

Selbstentzündung (z.B. Leinöl) 7%

AUFTEILUNG SCHADENSUMME
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Häufige und teilweise grosse Brandschäden auf Baustellen

Allgemeine Risiken: 

Zeit- und Kostendruck verleiten zu einer unsorgfältigen Arbeitsausführung

Falsche Beurteilung der Gefahren im Umgang mit den eingesetzten Arbeitsmitteln 

Mangelhafte Ordnung / Fehlende Vorgaben für das Rauchen

Fehlende Massnahmen zur Schadenminderung (z. B. keine Handfeuerlöscher / Mitarbeitende wissen nicht, 
was im Brandfall zu tun ist / kein Konzept Brandsicherheit auf Baustellen)

Erhöhte Brandgefahr wegen vieler gleichzeitig Beteiligter und ungenügender Abstimmung, zudem 
verschiedene Sprachen und Einsatz von Unterakkordanten

zu viele vermeidbare Brandfälle in der Schweiz

Ausgangslage: 

Pro Tag ereignet sich mindestens ein Brandfall auf einer Baustelle wegen Fahrlässigkeit

Schadenkosten von rund CHF 30 Mio. pro Jahr (19 KGV, Ø der Jahre 2003 - 2022)
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Unvollständige Hilfsmittel

Brandschutzvorschriften

sind vor allem für das fertige Gebäude ausgelegt

setzen den Fokus auf Personenschutz

Arbeitsrecht

setzt den Fokus auf Personenschutz

Verbände und Organisationen

bieten viele verschiedene Vorgaben mit 

unterschiedlichem Detaillierungsgrad und Fokus, u. a. mit «Stand der Technik-

Papiere»

Mehrere einzelne Vorschriften und Vorgaben
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Folgen für Schadenverursacher/in und Unternehmen

Brandfälle haben schlimme Folgen

Folgen: 

Polizeiliche Ermittlungen

Strafrechtliche Konsequenzen für den (die) Schadenverursacher/in

Zivilrechtliche Schadenersatz-Forderungen / Regressforderungen gegenüber Schadenverursacher/in

Bauverzögerungen, je nach Grösse des Schadens

Zusatzkosten um Bauverzögerung aufzufangen

Konventionalstrafen

Reputationsschaden für das Unternehmen
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Zielgruppen

Alle am Bau beteiligten Personen haben Sorgfaltspflichten und tragen Verantwortung

Ausführende Unternehmung

Vorgesetzte, Handwerker/in, Lehrlinge, Aushilfsmitarbeitende usw.

Bauleitung

Planende

Architekt/in, Ingenieur/in, Fachplanende, 
QS-Verantwortliche Brandschutz

Sicherheitsbeauftragte Brandschutz

Bauherrschaft
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Zielsetzungen «Brandverhütung auf Baustellen»

Ansprechen der betroffenen Zielgruppen

Ziele: 

Verankerung des Themas «Brandverhütung auf Baustellen» bei allen am Bau 
beteiligten Zielgruppen

Unternehmen kennen die neuen Checklisten/Handouts und deren Bedeutung 
für die Schadenverhütung sowie als wichtiges entlastendes Instrument bei 
allfälligen straf- und zivilrechtlichen Verfahren

Erfolgsfaktoren: 

Unterstützung durch Verbände verbunden mit dem Bewusstsein, wie wichtig 
dieses Thema ist

Aktive Einbindung aller Beteiligter bei der Informationsvermittlung

Nutzen bereits verfügbarer Informationskanäle

Verankerung des Themas «Brandverhütung auf Baustellen» in Aus- und 
Weiterbildungsprogrammen
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Grundlagenmaterial: Merkblatt

VKF-Brandschutzmerkblatt «Brandverhütung auf Baustellen»

Ziele:

Verhütung von Bränden auf Baustellen

Minderung von Sachschäden

Keine neuen Bestimmungen zur Brandverhütung 

Nutzen:

Übersicht und Zusammenfassung der

wichtigsten Brandrisiken auf Baustellen

rechtlichen Grundlagen, Stand der Technik Papiere usw.

wichtigsten geeigneten Massnahmen zu Brandverhütung

Checklisten integriert

Bezug:

www.bsvonline.ch → Brandschutzvorschriften →Merkblätter

http://www.bsvonline.ch/
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Grundlagenmaterial: Checklisten

Zu allen Brandrisiken eine eigene Checkliste

tätigkeitsbezogen für Vorgesetzte und Arbeitnehmende der ausführenden Unternehmung

Weitere Checklisten für Bauherrschaft, Planende und Bauleitung

Zusammenfassung der wichtigsten zu beachtenden Schutzmassnahmen

Checklisten sind unabhängig vom Merkblatt anwendbar 

separat auf https://www.vkg.ch/baustellen
kostenlos herunterladen oder zum Selbstkostenpreis 
beziehen

Praktisches Hilfsmittel

https://www.vkg.ch/
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Grundlagenmaterial: Checklisten

Praktisches Hilfsmittel

Vorteile / Nutzen der Checklisten:

Brandverhütung

Einfach einsetzbar

Auflistung Brandverhütungsmassnahmen

Bessere Verständlichkeit dank Piktogrammen

Wenn es trotzdem gebrannt hat

Wichtiges entlastendes Hilfsmittel bei straf- und 
zivilrechtlichen Verfahren
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Nutzen – eine Win-Win-Situation

Gemeinsam erfolgreich gegen Brandfälle auf Baustellen

Bauunternehmen

Höheres Sicherheitsniveau und geringere Gefahr von Personenschäden

Keine Kosten für die Behebung nicht versicherter Schäden

Keine Bauverzögerungen, bzw. keine Zusatzkosten, um Bauverzögerungen aufzufangen

Keine Konventionalstrafen

Keine Strafverfahren

Keine zivilrechtlichen Schadenersatz- oder Regressforderungen

Positives Image in der Öffentlichkeit, bei Auftraggebern, Partnerfirmen und Arbeitnehmenden

Für Kantonale Gebäudeversicherungen und VKF

Weniger Brände – Tiefere Schadenbelastung

Weniger administrativer Aufwand

Tiefere Prämien
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Nutzen – eine Win-Win-Situation 

Das richtige Vorgehen gemäss VKF-Merkblatt aufgezeigt an einem Fallbeispiel

Fallbeispiel: Unsachgemässe Entsorgung von Zigaretten

Brand wegen achtlos entsorgten Zigaretten im Materiallager. Auf der Baustelle gab es keine Vorschriften, wo 
geraucht werden durfte, noch wo Zigarettenkippen entsorgt werden sollen. 

Starke Beschädigung des sich im Umbau befindenden Gebäudes. Das Feuer griff auch auf zwei weitere 
Gebäude über. Die gesamte Schadensumme belief sich auf rund CHF 1.14 Mio. Da die Mehrheit der 
Handwerker/innen rauchte, konnte die eigentlich schadenverursachende Person nicht ausfindig gemacht 
werden. Staatsanwaltschaft hat das Strafverfahren mit einer Sistierungsverfügung abgeschlossen. 

Da für die Brandentstehung und die rasche Brandausbreitung die fehlenden Vorschriften zum Rauchverhalten 
sowie die Unordnung auf der Baustelle verantwortlich waren, nahm Gebäudeversicherung Regress auf die für 
die Baustelle verantwortliche Person. Sie unterliess es in grobfahrlässiger Weise für die geforderte Ordnung zu 
sorgen. Die Forderung betrug rund CHF 140'000.

→ Gemäss Merkblatt der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen sind Raucherabfälle in feuersicheren Behältnissen zu entsorgen. 

Eine willkürliche, ungeordnete Abfalllagerung ist zu vermeiden und der Arbeitsplatz in Ordnung zu halten.
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Nutzen – eine Win-Win-Situation 

Das richtige Vorgehen gemäss VKF-Merkblatt aufgezeigt an einem Fallbeispiel

Fallbeispiel: Hitzeübertragung beim Verschweissen der Dachpappe löste Stallbrand aus

Anbau eines Viehstalls sollte mit Dachpappe belegt werden

Eine Person verlegte auf dem Dach der Holzkonstruktion die Dachpappe, eine zweite montierte das Kehlblech 
unten am Dach

Beim Verschweissen der Dachpappe kam es zu einer Hitzeübertragung auf das hinter der Wand gelagerte 
Heu. Begünstigt durch den an diesem Tag herrschenden starken Wind entstand ein Brand. Der Vieh- sowie der 
Heustall brannten vollständig nieder.

Den Verantwortlichen wird zu Last gelegt, dass eine sorgfältige Rekognoszierung des Arbeitsplatzes ausblieb. 
Sie haben des Weiteren keine erforderlichen Vorsichtsmassnahmen getroffen und daher grobfahrlässig 
gehandelt. Die beauftragte Bedachungsfirma wurde zur Zahlung von CHF 300'000 zuzüglich Zins von 5 % 
über mehr als zwei Jahre sowie Gerichtskosten von rund CHF 17'000 sowie einer Parteientschädigung von 
CHF 20'000 verpflichtet. Sie zog das Urteil ans Bundesgericht weiter und unterlag.

→ Gemäss Merkblatt der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen ist die Fachperson verpflichtet, auf dem Dach einen Abstand von 

1.5 Metern zur Stallwand einzuhalten. Für den restlichen Bereich ist eine andere geeignete Bauweise wie beispielsweise Kaltkleben 

anzuwenden.
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Brandrisiken vermeiden

Beispiel: Allgemeine Faktoren

gute Zeitplanung ermöglicht die sorgfältige brandsichere Arbeitsausführung

Mitarbeitende sind genügend ausgebildet und entsprechend instruiert

Abfallbewirtschaftung und Materiallager sind definiert

Konzept für die Brandsicherheit auf der Baustelle besteht und wird eingehalten
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Brandrisiken vermeiden

Arbeitsmittel und Geräte vor dem Einsatz prüfen, mangelhafte Teile auswechseln oder durch 
Fachperson reparieren lassen

Akkuladestationen nur an geeigneten Orten betreiben

ausschliesslich geeignete Arbeitsmittel und Geräte zweckgemäss einsetzen 

genügend Abstand von warmen Geräten 
zu brennbarem Material einhalten

Kabelrollen bei Gebrauch vollständig ausrollen

Beispiel: Verwendung elektrischer Arbeitsmittel / Geräte



SGV-PräventionsINFO 2024 78

Brandrisiken vermeiden

bei brennbaren Untergründen auf Arbeitstechniken mit offener Flamme verzichten

feuerfeste Abdeckungen wo nötig anbringen

Handfeuerlöscher (12 kg) bereithalten

Sicherheitsabstände einhalten 
(Tabelle aus STP von Gebäudehülle Schweiz)

Nachkontrolle nach Arbeitsende durchführen 
(Wärmebildkamera od. Brandwache 2h / 4h)

Beispiel: Heisskleben / Verschweissen / Trocknen mit offener Flamme
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Brandrisiken vermeiden

In leicht entzündlicher Umgebung auf Schrauben oder Sägen ausweichen

Schweisserlaubnis liegt (wo nötig) vor Arbeitsaufnahme vor

Gefahrenbereich (Funkenflug bis 10m) prüfen, Brandlast entfernen 
oder feuerfest abdecken, Öffnungen und Fugen feuerfest abdecken

Handfeuerlöscher bereithalten

Ausführung nur bis maximal 2h vor Arbeitsende, Nachkontrolle nach 
Arbeitsende durchführen (Wärmebildkamera od. Brandwache 2h)

Beispiel: Schweissen, Schneiden und verwandte Verfahren sowie Funkenflug
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Helfen auch Sie mit bei der Brandverhütung

Informieren Sie sich über die Brandrisiken und Schutzmassnahmen auf der Baustelle

Konsultieren Sie das Merkblatt der VKF

Übernehmen Sie die Checklisten in Ihren Arbeitsalltag

Besuchen Sie die Webseite www.vkg.ch/baustellen

Besuchen Sie die Infoplattform Brandschutz https://so.heureka.ch

Vielen Dank für Ihre Unterstützung

http://www.vkg.ch/baustellen
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Ihre Fragen und Ergänzungen
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Schlussrunde
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Begrüssung Markus Schüpbach, Direktor SGV

Einleitung Gebäudeversicherungsgesetz

Totalrevision Gebäudeversicherungsgesetz Thomas Fluri, Abteilungsleiter Prävention SGV

Auswirkungen auf die Prävention

Baulicher Brandschutz Stefan Locher, Brandschutzexperte SGV

Bauen im Bestand

Elementarschadenprävention Christof Jörg, Fachexperte Naturgefahren, SGV

Objektschutzmassnahmen in der Praxis

Organisatorischer Brandschutz Guido Schläfli, Brandschutzexperte SGV

Brandverhütung auf Baustellen
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Infoplattformen zu BS und ESP

Auf der Infoplattformen so.heureka.ch und schutz-vor-naturgefahren.ch finden Sie einfach und 
systematisch alles Wissenswerte rund um den Brandschutz und die Elementarschadenprävention.

83
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Schlussrunde

Das Video der SGV Präventions-INFO 2023 finden Sie spätestens ab 5. Februar 2024 unter
www.sgvso.ch/ueber-uns/aktuell/.

Gespannt freuen wir uns auf Ihr Feedback zur heutigen Veranstaltung. In den kommenden Tagen erhalten 
Sie per E-Mail eine Einladung zur Teilnahme an der entsprechenden Umfrage.

Bitte beachten Sie den interessanten Infostand zu Präventionsthemen im Foyer.

Save the date: nächste SGV-PräventionsINFO’s voraussichtlich am

Dienstag, 21. Januar 2025, in Olten

Donnerstag, 23. Januar 2025, in Breitenbach

Montag, 27. Januar 2025, in Solothurn

84


